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Antrag des Finanzministers zu Hypo-
Untersuchungsausschuss: Erste 
außertourliche Session des VfGH 
 
Antrag an den VfGH aufgrund geschwärzter 
Beilagen zunächst mangelhaft – Neuer Antrag  
ohne Schwärzungen eingebracht  
 
Der Verfassungsgerichtshof hat heute, 13. Mai 2015, eine 
erste außertourliche Session abgehalten, um die 
Beratungen zu einem Antrag des Bundesministers für 
Finanzen in Sachen Hypo-Untersuchungsausschuss 
aufzunehmen. Eine Entscheidung wurde noch nicht 
getroffen. Vor Beginn der nächsten regulären Session am 
11. Juni wird jedenfalls eine weitere außertourliche 
Session in dieser Angelegenheit stattfinden.  
 
Zum bisherigen Verfahrensablauf ist Folgendes 
festzuhalten:  
 
Am 6. Mai 2015 langte beim VfGH ein Antrag des 
Bundesministers für Finanzen in Sachen Hypo-
Untersuchungsausschuss ein.  
 
Am 7. Mai 2015 forderte der VfGH den Bundesminister 
auf, den Antrag zu verbessern: 
 

  Beilagen wurden nämlich geschwärzt an den VfGH 
  übermittelt. Ein solcher Antrag, der geschwärzte Beilagen  
  enthält, kam für den VfGH jedoch von vorneherein  
  nicht in Betracht.  
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Für die Behebung dieses Mangels wurde dem 
Bundesminister eine Frist bis zum 8. Mai 2015 

  eingeräumt.  
 

Am 8. Mai 2015  brachte der Bundesminister für Finanzen 
erneut einen Antrag ein, diesmal – wie gefordert – mit 
ungeschwärzten Beilagen. 
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